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Die Haaner Händlerkooperation Büroring 

hat aktuell ihre E-Commerce-Plattform 

„VShop Pro“ um eine Schnittstelle zur Anrei-

cherung von herstellerseitig gepflegten Pro-

duktinformationen erweitert.  Durch die von 

loadbee zur Verfügung gestellte Schnitt-

stelle werden im Sortiment des Shops ent-

haltene Produkte mittels des digitalen Pro-

dukt-Promoters um weitere Informationen, 

Bilder und Videos ergänzt, ohne dass der 

Shopbetreiber diese Daten selbst pflegen 

muss. Derzeit stellen bereits Hersteller wie 

HSM, Dahle und Novus ihre Produktinfor-

mationen über die Schnittstelle zur Verfü-

gung. Weitere Partner aus der Industrie 

befinden sich in der Vorbereitungsphase. 

Die Anbindung an die loadbee-Schnittstel-

le wurde vom Büroring in alle installierten 

Online-Shops ausgerollt und kann seit Sep-

tember verwendet werden. Eine entspre-

chende Anleitung findet der Shopbetreiber 

im internen Wiki seines Shops. Der „VShop 

Pro“ ist eine vom Büroring entwickelte 

E-Commerce Lösung, die sich heute bereits 

bei rund 230 Fachhändlern im Einsatz befin-

det. Büroring-Vorstand Ingo Dewitz und IT-

Leiter Kai Ricken sind sich einig: „Online-

Shopping gehört heutzutage zum festen 

Einkaufsprocedere. Aus diesem Grund ruhen 

wir uns nicht auf Erfolgen aus, sondern 

arbeiten konstant an der Optimierung unse-

res leistungsstarken Online-Shop-Systems. 

Neben zahlreichen Standardfunktionen wie 

Kostenstellen- und Budgetverwaltung, 

Bestellfreigabe, kundenindividuelle Sorti-

mente und Kompatibilitätssuchen erhält 

der Fachhändler auch Schnittstelen zu exter-

nen Marktplätzen und ERP-Systemen.

www.bueroring.de

An dem deutschlandweit 

einzigartigen Pilotprojekt 

„Vom Umweltmanagement 

zum Nachhaltigkeitsma-

nagement“ haben neun 

mittelständische Unterneh-

men aus Bayern teilgenom-

men, darunter Kaut-Bullin-

ger. Das in Taufkirchen 

ansässige Fachhandelsun-

ternehmen beschäftigt sich 

dabei schon seit Jahren 

intensiv mit den Themen 

Umweltschutz und Nach-

haltigkeit. Nachhaltiges 

Wirtschaften gewinnt dabei gerade für kleinere und mittlere Unter-

nehmen immer mehr an Bedeutung. Das Bayerische Umweltminis-

terium hat dazu ein beeindruckendes Pilotprojekt durchgeführt. Im 

Zentrum stand die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen, die 

zeigen, wie Unternehmen ein Nachhaltigkeitsmanagement einfüh-

ren können. Zudem wurde ein neues Online-Tool entwickelt. Die 

am Pilotprojekt teilnehmenden Unternehmen wurden für ihr Enga-

gement am 15. September im Bayerisches Staatsministerium für 

Umwelt und Verbraucherschutz in München mit einer Urkunde aus-

gezeichnet.

www.kautbullinger.de
www.izu.bayern.de/nachhaltigkeitsmanagement

Für Nachhaltigkeitsmanagement aus-
gezeichnet (v.l.): Ministerialdirigent Dr. 
Witzmann bei der Urkundenübergabe 
an Cornelia Schambeck und Bernhard 
Greinsberger von Kaut-Bullinger

Kaut-Bullinger

Nachhaltigkeitsmanagement ausgezeichnet

Büroring

„loadbee“-Schnittstelle geschaffen

Die Finanzholding GFC Management- und Beteiligungs-

gesellschaft, zu der auch das Systemhaus Ditcon gehört, 

hat Hackenbroich Büro- und Datentechnik als einen der 

ältesten Canon-Fachhändler Deutschlands – das Bonner 

Traditionsunternehmen wurde 1936 gegründet – über-

nommen. Neben den weiteren Beteiligungen, dem Köl-

ner IT-Systemhaus Ditcon und der Werbe- und Marketin-

gagentur pluusdesign, ist die Hackenbroich Büro- und 

Datentechnik bereits die dritte Gesellschaft, die in die 

GFC Gruppe integriert werden konnte. Ditcon aus Köln 

bietet seinen Kunden heute schon alle gängigen IT-Dienst-

leistungen an und betreut mittlerweile über 5000 Instal-

lationen im EDV- und Managed Print Services (MPS)-

Bereich. Frank Eismann, Geschäftsführer der GFC Manage-

ment- und Beteiligungsgesellschaft, freut sich daher über 

die Synergieeffekte: „Mit dem Kauf des Canon-Fachhänd-

lers Hackenbroich Büro- und Datentechnik versprechen 

wir uns weitere Wachstumsimpulse für unsere Unterneh-

mensgruppe. Man könnte sagen, Tradition trifft auf Inno-

vation. Wir sind daher sicher, dass wir mit unserer über 

25-jährigen Erfahrung in der IT- und Bürokommunikati-

onsbranche sowie der Mitgliedschaft in der winwin Office 

Network zusätzliche positive Effekte für die Hackenbro-

ich Büro- und Datentechnik erzielen werden.“

www.gfc-gruppe.de
www.ditcon.de
www.hackenbroich-bonn.de

GFC-Gruppe

Canon-Händler übernommen

18 BusinessPartner PBS 10/2014 www.pbs-business.de

HANDEL

Sylvain Berquet, Managing Director Stap-

les Advantage Deutschland, hob gegenüber 

den Mitgliedern hervor, Staples habe den 

Anspruch, in jedem seiner Vertriebskanäle 

der Beste zu sein. Dementsprechend wür-

den die Tools für die Fachhändler permanent 

weiterentwickelt. Die aktuellen Aktivitäten 

der cx|office partner für 2014/2015 werden 

sich auf zusätzliche Sortimente sowie um 

stärkere Verknüpfung aller Vertriebskanäle 

unter dem Schlagwort „Omni-Channel“ dre-

hen. So wird die bestehende Homepage von 

Staples Advantage auf mobile Technologien 

hin umgestellt. In der Logistik laufen Opti-

mierungen – angestoßen durch eine Mitglie-

derbefragung, die zu höherer Zufriedenheit 

und größerer Zuverlässigkeit führen sollen.

Das Geschäft wandelt sich, darin waren 

sich die Teilnehmer der Einführungsrunde 

einig. Torsten Baum, Vertriebsleiter beim 

langjährigen Mitglied Rouette-Eßer aus Dü-

ren bestätigte, dass man mit traditionellen 

PBS-Sortimenten weniger Umsatz erwirt-

schafte, während sich mit den „neuen“ The-

men wie Computerzubehör, Lebensmitteln, 

Getränken, Hygieneprodukten und Möbeln 

Mehrumsätze generieren lassen. Als weite-

re Sortimente, die Staples Advantage mit 

seinen Partnern voranbringen will, nannte 

Birgit Essensohn, Head of Wholesale bei 

Staples Advantage, die Bereiche Large-For-

mat-Printing sowie Verpacken und Versen-

den, wo zum Oktober ein erweitertes Sorti-

ment von mehr als 1300 Produkten und ein 

neuer Katalog zur Verfügung stehen werden. 

Ziel sei es, dem Kunden alles aus einer Hand 

zu liefern. Mit dem neuen Betriebsmittelka-

talog hätten die Partner ein Tool an die Hand 

bekommen, um neue Umsatzpotenziale zu 

erschließen, sagte Birgit Essensohn. Die Prä-

sentation der Lieferanten in Heiligenhaus 

orientierte sich an diesem Ziel: Esselte Leitz 

zeigte nicht Ordner sondern sein Sortiment 

„Complete“ mit Hartschalen, Schutzhüllen 

sowie Handy- und Tablet-Accessoires. Nicht 

allein klassische Lieferanten wie 3M, Sigel 

oder Tesa stellten aus, sondern auch Diver-

sey, Hailo und Bahlsen. 

Die Veranstaltung von cx|office partner 

stand unter dem Motto „An Herausforde-

rungen wachsen“. Während sich die Ver-

bundgruppe am ersten Tag zu Händlermee-

ting und Lieferantenmesse getroffen hatte, 

ließen sich die Händler am zweiten Tag von 

Herausforderungen sportlicher Art inspirie-

ren. Bei der Landrover-Off-Road-Challenge 

in einem ehemaligen Steinbruch bei Wülf-

rath standen das gemeinsame Erlebnis, Mut 

und fahrerische Herausforderungen im Vor-

dergrund. Motivationstrainer, Consultant 

und Buchautor Stefan Frädrich schlug zu 

Tagesbeginn mit seinem Gastvortrag „Mo-

tivation, die wirkt“ eine Brücke zwischen 

Event und den täglichen Herausforderun-

gen des Handels.

Das Netzwerk hat in diesem Jahr zwei 

neue Mitglieder dazugewonnen: Mit 

Hassler&Mayer EDV-Systemhaus in Fellbach 

sowie Remstal Bürozentrum in Schorndorf 

zählt cx|office partner nunmehr 29 Partner 

an 34 Standorten in ganz Deutschland. 

www.cx-office-partner.de 

Den Wandel gestalten
Die zum Geschäftsbereich Wholesale von Staples Advantage gehörende Verbundgruppe 
cx|office partner hat sich in Heiligenhaus zu ihrem jährlichen Händlermeeting getroffen.  
Neue Sortimente und die stärkere Verknüpfung der Vertriebskanäle standen im Fokus. 

Birgit Essensohn und Silvain Berquet beim 
cx|office-Partner-Händlermeeting: wün-
schen sich ein stärkeres Commitment der 
Mitglieder

Lieferanten-
ausstellung bei 
cx|office-Partner: 
Neue Themen 
generieren Um-
satzwachstum.

Titel_BusinessPartner.indd   1 27.06.17   16:07
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NEUE EINRICHTUNGSKONZEPTE

gänzt: „Wir verkaufen keine Büromöbel. Wir 

bieten Instrumentarien zur Umsetzung von 

modernen, motivierenden Arbeitsumfeldern, 

zur Unterstützung von Unternehmensidenti-

tät und zur Darstellung von Unternehmens-

kultur.“

Häufig eingesetzt – auch im „ima-

ginären Verwaltungsgebäude“ auf 

der Orgatec – wird der Dauphin-

Bürostuhl „Shape mesh 3-D-

Balance“. Die patentierte 

„Syncro-3DBalance-Tech-

nik“ ermöglicht dabei 

dynamisches Sitzen. 

Seit Juni 2014 

trägt der Stuhl 

a u ch  da s 

„AGR-Zer-

tifikat“ 

– 

Im Zusammenspiel der Marken Bosse, Dau-

phin, Trendoffice, Züco und Dauphin Home 

werden am Bedarf ausgerichtete Officekon-

zepte, exklusive Individualkonzepte und 

durchdachtes Produktdesign anwendungs-

orientiert dargestellt. Anstelle einer Pro-

duktshow will die DHDG vielfältige Mög-

lichkeiten für Arbeit, Kommunikation und 

Entspannung zeigen.

Büromöbel in praktischer Anwendung – 

wie ein Verwaltungsgebäude ist der diesjäh-

rige Messestand der DHDG aufgebaut: Es be-

ginnt am Empfang mit Rezeptionslösungen, 

zieht sich über verschiedene „open-space“-

Officemöglichkeiten, Einzelarbeitsplatz-, 

Mehrpersonen- und Chefbüros bis hin zu klei-

nen, spontanen Konferenzzusammenkünf-

ten und großen Besprechungsräumen. Klei-

ne mobile Arbeitseinheiten sowie ganzheit-

lich strukturierte Großräume, von Relaxzo-

nen bis zur Kaffeeküche werden gezeigt – al-

les aus einem Guss, alles aus einer Hand.

„Messebesucher und Kunden finden auf 

unserem Stand zwar auch einzelne Produk-

te; der Reiz liegt jedoch in deren Kom-

bination zu innovativen, ganzheitli-

chen Einrichtungslösungen“, sagt 

Dr. Jochen Ihring, langjähriger 

Geschäftsführer der DHDG. 

„Sie sollen bei uns Inspi-

ration finden und das 

Gefühl haben, ins 

Büro nach Hause 

zu kommen.“ 

I h r i n g  e r-

Viele Marken – ein Konzept
Die Dauphin HumanDesign Group (kurz: DHDG) aus Offenhausen nutzt die Messeplatt-
form Orgatec in diesem Jahr, um die Ganzheitlichkeit des Produktportfolios unter Beweis 
zu stellen und Lösungen für eine optimale Arbeitsumgebung im Büro und zuhause zu 

51_PBS_10_14.indd   51 22.10.14   09:01

  1   Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Auftragsabschluss  ab zuwickeln.
  2   Die in den Anzeigenpreislisten bezeichneten Nachlässe werden nur für die innerhalb eines 

Insertionsjahres in einer Druckschrift erscheinenden Anzeigen eines Auftraggebers gewährt. 
Die Frist beginnt mit dem Erscheinen der ersten Anzeige.

   3   Der Auftraggeber hat rückwirkend Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme von  
Anzeigen innerhalb Jahresfrist entsprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist  einen 
Auftrag abgeschlossen hat, der aufgrund der Preisliste von vornherein zu einem Nachlass be-
rechtigt; der Anspruch muss innerhalb eines Monats nach Ablauf des Insertionsjahres geltend 
gemacht werden.

  4   Wird der Auftrag aus Umständen nicht abgewickelt, die der Auftraggeber zu vertreten hat, so 
hat er, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschiedsbetrag zwischen dem 
gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass zurückzuerstatten.

  5   Kosten für Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen gehen zu Lasten des Auf-
traggebers.

  6   Bei Preiserhöhungen bleibt eine Ausdehnung auf bereits laufende Aufträge vorbehalten.
  7   Für die Unterbringung von Anzeigen in bestimmten Nummern oder an bestimmten Plätzen einer 

Druckschrift wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, dass dies dem Auftraggeber ausdrück-
lich schriftlich bestätigt wird.

  8   Für rechtzeitige Lieferung der Druckdaten ist der Auftraggeber verantwortlich. Die Aufbewah-
rungspflicht der Datenträger endet sechs Monate nach Ablauf des Auftrages.

  9   Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die 
Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber 
den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht fristgerecht zurück, so gilt die Genehmi-
gung zum Druck als erteilt.

10   Die drucktechnisch einwandfreie Wiedergabe von Anzeigen ist nur möglich, wenn einwandfreie 
Druckunterlagen geliefert werden. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, 
unrichtigem oder unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung 
oder eine Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beein-
trächtigt wurde. Weitergehende Haftungen für den Verlag sind ausgeschlossen. Reklamationen 
müssen innerhalb vier Wochen nach Eingang von Rechnungen und Beleg geltend gemacht 
werden. Für Fehler jeder Art aus telefonischen Übermittlungen übernimmt der Verlag keine 
Haftung.

11   Der Verlag achtet soweit wie möglich von sich aus darauf, dass konkurrierende Anzeigen 
möglichst auf verschiedenen sich nicht gegenüberstehenden Seiten untergebracht werden. 
Ein Anspruch auf Konkurrenzausschluss besteht jedoch grundsätzlich nicht. Wird zwischen 
dem Auftraggeber und Verlag ein Konkurrenzausschluss vereinbart, so gilt dieser nur für zwei 
gegenüberliegende Seiten und für Anzeigen, die mindestens 1/2 Seite groß sind. Ist ein Auftrag 
platzgebunden, so kann der Ausschluss von Mitbewerbern nicht vereinbart werden.

12   Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind,  werden 
als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht. Der Verlag behält sich 
vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenauf-

träge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen Grundsätzen 
des Verlages abzulehnen. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Vertretern aufgegeben werden.  Bei-
lagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung 
bindend. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

13   Ein Auflagenrückgang ist nur dann von Einfluss auf das Vertragsverhältnis, wenn eine Aufla-
genhöhe zugesichert ist und diese um mehr als 20% sinkt.

14   Der Anzeigenkunde versichert, dass er Inhaber der Urheber- und / oder Nutzungsrechte an den 
in den Anzeigenmotiven gezeigten Inhalten ist. Der Anzeigenkunde stellt den Verlag insoweit 
von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die dieser Dritte im Zusammenhang mit der Veröffent-
lichung einer Anzeige – gedruckt oder digital – gegenüber dem Verlag stellt.

15   Falls eine Druckschrift ihr Erscheinen einstellt oder unterbricht, kann der Auftraggeber für Auf-
wendungen an Text, Graphik, Herstellung von Druckdaten usw., die dadurch gegenstandslos 
werden, keinerlei irgendwie geartete Forderungen stellen.

16   Auf Wunsch wird dem Auftraggeber nach Erscheinen der Anzeige ein Belegexemplar  
kostenlos zur Verfügung gestellt, sofern Art und Umfang des Auftrags dies rechtfertigen. Kann 
ein komplettes Belegexemplar nicht mehr zur Verfügung gestellt werden, so tritt an seine Stelle 
ein Seitenbeleg.

17   Für die Berechnung der Anzeigen gelten die jeweiligen Preislisten der Druckschriften, die bei Er-
scheinen der Anzeigen Gültigkeit haben. Etwaige Nachberechnungen oder Gutschriften  bleiben 
vorbehalten. Bruchteile von mm-Zeilen werden als volle Zeilen berechnet.

18   Sind keine besonderen Größenvorschriften angegeben, wird die tatsächliche Abdruckhöhe der 
Preisberechnung zugrunde gelegt.

19   Alle Preise gelten für Inlandsaufträge zuzüglich USt. Zahlbar nach Rechnungserhalt sofort 
ohne Abzug. Im Falle eines jeden Zahlungsverzuges, z. B. auch bei gerichtlicher Vertrags-
hilfe, Einleitung eines Vergleichsverfahrens, des Konkurses o. ä., wird ein etwa eingeräumter 
Nachlass hinfällig und nachberechnet; außerdem werden Verzugszinsen sowie Mahn- und 
Einziehungskosten berechnet. Die Ausführung von Aufträgen kann bis zur völligen Zahlung aller 
Rückstände zurückgestellt werden. Unterbrechungen in der Abwicklung laufender Aufträge 
infolge Zahlungsverzuges berechtigen nicht zur Verlängerung der Abnahmefrist und gewähren 
dem Auftraggeber keinen Schadenersatzanspruch.

20   Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des internationalen Privatrechts und des UN-Kauf-
rechts. Dies gilt auch für Aufträge aus Österreich und der Schweiz. Im Geschäftsverkehr mit 
Kaufleuten und mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts werden als Gerichtsstand 
für alle Rechtsstreitigkeiten über diese Geschäftsbedingungen und unter deren Geltung ge-
schlossenen Einzelverträge, einschließlich Wechsel- und Scheckklagen, Wiesbaden vereinbart. 
Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichtsstand ist, soweit das Gesetz zwingend nichts 
anderes vorsieht, der Sitz des Verlages, auch für das Mahnverfahren sowie für den Fall, dass 
der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers im Zeitpunkt der Klageerhebung 
unbekannt ist oder die im Klagewege in Anspruch zu nehmende Partei nach Vertragsschluss 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes 
verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.
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  1   Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Auftragsabschluss  ab zuwickeln.
  2   Die in den Anzeigenpreislisten bezeichneten Nachlässe werden nur für die innerhalb eines 

Insertionsjahres in einer Druckschrift erscheinenden Anzeigen eines Auftraggebers gewährt. 
Die Frist beginnt mit dem Erscheinen der ersten Anzeige.

   3   Der Auftraggeber hat rückwirkend Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme von  
Anzeigen innerhalb Jahresfrist entsprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist  einen 
Auftrag abgeschlossen hat, der aufgrund der Preisliste von vornherein zu einem Nachlass 
berechtigt; der Anspruch muss innerhalb eines Monats nach Ablauf des Insertionsjahres 
geltend gemacht werden.

  4   Wird der Auftrag aus Umständen nicht abgewickelt, die der Auftraggeber zu vertreten hat, 
so hat er, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschiedsbetrag zwischen 
dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass zurückzu-
erstatten.

  5   Kosten für Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen gehen zu Lasten des 
Auftraggebers.

  6   Bei Preiserhöhungen bleibt eine Ausdehnung auf bereits laufende Aufträge vorbehalten.
  7   Für die Unterbringung von Anzeigen in bestimmten Nummern oder an bestimmten Plätzen 

einer Druckschrift wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, dass dies dem Auftraggeber 
ausdrück lich schriftlich bestätigt wird.

  8   Für rechtzeitige Lieferung der Druckdaten ist der Auftraggeber verantwortlich. Die 
Aufbewahrungspflicht der Datenträger endet sechs Monate nach Ablauf des Auftrages.

  9   Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt 
die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der 
Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht fristgerecht zurück, so gilt 
die Genehmigung zum Druck als erteilt.

10   Die drucktechnisch einwandfreie Wiedergabe von Anzeigen ist nur möglich, wenn ein-
wandfreie Druckunterlagen geliefert werden. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise 
unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf 
Zahlungsminderung oder eine Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der 
Anzeige beeinträchtigt wurde. Weitergehende Haftungen für den Verlag sind ausgeschlossen. 
Reklamationen müssen innerhalb vier Wochen nach Eingang von Rechnungen und Beleg 
geltend gemacht werden. Für Fehler jeder Art aus telefonischen Übermittlungen übernimmt 
der Verlag keine Haftung.

11   Der Verlag achtet soweit wie möglich von sich aus darauf, dass konkurrierende Anzeigen 
möglichst auf verschiedenen sich nicht gegenüberstehenden Seiten untergebracht werden. 
Ein Anspruch auf Konkurrenzausschluss besteht jedoch grundsätzlich nicht. Wird zwischen 
dem Auftraggeber und Verlag ein Konkurrenzausschluss vereinbart, so gilt dieser nur für 
zwei gegenüberliegende Seiten und für Anzeigen, die mindestens 1/2 Seite groß sind. Ist ein 
Auftrag platzgebunden, so kann der Ausschluss von Mitbewerbern nicht vereinbart werden.

12   Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, 
 werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht. Der Verlag 
behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und 

Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen 
Grundsätzen des Verlages abzulehnen. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Vertretern aufgegeben 
werden.  Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und 
deren Billigung bindend. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich 
mitgeteilt.

13   Ein Auflagenrückgang ist nur dann von Einfluss auf das Vertragsverhältnis, wenn eine 
Auflagenhöhe zugesichert ist und diese um mehr als 20% sinkt.

14   Der Anzeigenkunde versichert, dass er Inhaber der Urheber- und / oder Nutzungsrechte 
an den in den Anzeigenmotiven gezeigten Inhalten ist. Der Anzeigenkunde stellt den Verlag 
insoweit von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die dieser Dritte im Zusammenhang mit der 
Veröffentlichung einer Anzeige – gedruckt oder digital – gegenüber dem Verlag stellt.

15   Falls eine Druckschrift ihr Erscheinen einstellt oder unterbricht, kann der Auftraggeber für 
Aufwendungen an Text, Graphik, Herstellung von Druckdaten usw., die dadurch gegen-
standslos werden, keinerlei irgendwie geartete Forderungen stellen.

16   Auf Wunsch wird dem Auftraggeber nach Erscheinen der Anzeige ein Belegexemplar  
kostenlos zur Verfügung gestellt, sofern Art und Umfang des Auftrags dies rechtfertigen. Kann 
ein komplettes Belegexemplar nicht mehr zur Verfügung gestellt werden, so tritt an seine 
Stelle ein Seitenbeleg.

17   Für die Berechnung der Anzeigen gelten die jeweiligen Preislisten der Druckschriften, die bei 
Erscheinen der Anzeigen Gültigkeit haben. Etwaige Nachberechnungen oder Gutschriften 
 bleiben vorbehalten. Bruchteile von mm-Zeilen werden als volle Zeilen berechnet.

18   Sind keine besonderen Größenvorschriften angegeben, wird die tatsächliche Abdruckhöhe 
der Preisberechnung zugrunde gelegt.

19   Alle Preise gelten für Inlandsaufträge zuzüglich USt. Zahlbar nach Rechnungserhalt sofort 
ohne Abzug. Im Falle eines jeden Zahlungsverzuges, z. B. auch bei gerichtlicher Vertragshilfe, 
Einleitung eines Vergleichsverfahrens, des Konkurses o. ä., wird ein etwa eingeräumter 
Nachlass hinfällig und nachberechnet; außerdem werden Verzugszinsen sowie Mahn- und 
Einziehungskosten berechnet. Die Ausführung von Aufträgen kann bis zur völligen Zahlung 
aller Rückstände zurückgestellt werden. Unterbrechungen in der Abwicklung laufender 
Aufträge infolge Zahlungsverzuges berechtigen nicht zur Verlängerung der Abnahmefrist und 
gewähren dem Auftraggeber keinen Schadenersatzanspruch.

20   Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des internationalen Privatrechts und des 
UN-Kaufrechts. Dies gilt auch für Aufträge aus Österreich und der Schweiz. Im Geschäftsverkehr 
mit Kaufleuten und mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts werden als Gerichtsstand 
für alle Rechtsstreitigkeiten über diese Geschäftsbedingungen und unter deren Geltung 
geschlossenen Einzelverträge, einschließlich Wechsel- und Scheckklagen, Wiesbaden verein-
bart. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichtsstand ist, soweit das Gesetz zwingend 
nichts anderes vorsieht, der Sitz des Verlages, auch für das Mahnverfahren sowie für den 
Fall, dass der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers im Zeitpunkt der 
Klageerhebung unbekannt ist oder die im Klagewege in Anspruch zu nehmende Partei nach 
Vertragsschluss ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich 
dieses Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.
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